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Die vorliegende Edition bietet im Obertext eine buchstabengetreue Trans­
kription des Liber-Augustalis-Fragmentes aus Fossacesia ohne jegliche 
Emendation von Kopistenfehlern. Im Apparat beigegeben sind sämtliche 
Lesarten jener Handschriften, die Wolfgang Stürner für seine Edition 
der Konstitutionen von Melfi von 19961 herangezogen und mit ihren 
Varianten in seinem Apparat verzeichnet bzw. als die Lesarten seiner 
Leithandschrift in den Obertext gesetzt hat2. Zur Erleichterung des Ver­
gleichs wurden Stürners Handschriftensiglen3 unverändert übernommen, 
ebenso wie auch die von ihm eingeführte Nummerierung der einzelnen 
Konstitutionen.  

Die Konstitution Litigator autem (II 51) präsentiert das Fossacesia-
Fragment angehängt an die Konstitution Capitaneorum autem (I 43)4. 
Wiederum zur Erleichterung des Vergleichs mit Stürners Edition ist II 51 
hier dennoch abgetrennt und als separate Texteinheit ediert worden.

In eckigen Klammern […] werden im Codex unausgeführt gebliebene 
Initial-Buchstaben sowie durch Abrieb oder Pergamentschaden teilweise 
oder vollständig nicht mehr lesbare Worte ergänzt (jeweils nach Stürners 
Edition). 

Mit dem Paragraphenzeichen § werden siglenartige Zeichen (in etwa in 
dieser graphischen Gestalt) wiedergegeben, die sich in der Handschrift F 
an den entsprechenden Stellen innerhalb der Konstitutionentexte finden. 

Handschriftensiglen:
F	 Fossacesia, Kommunalverwaltung, ohne Nummer.
Ri	 Richard von San Germano, Chronik. 
Sowie, aus Stürners Edition übernommen:
O 	 Vatikan, Bibl. Vaticana, Ottob. lat. 2945 
P1 	 Paris, Bibl. Nationale, lat. 4624 A
P2 	 Paris, Bibl. Nationale, lat. 4625
Pa 	 Palermo, Bibl. Comunale, Qq H 124
Ps	 Palermo, Bibl. Comunale, 2 Qq A 66
R 	 Vatikan, Bibl. Vaticana, Reg. lat. 1948 

1) Stürner, Die Konstitutionen (wie S. 571 Anm. 10).
2) Zu ihnen vgl. insbesondere die Handschriftenbeschreibungen und die Übersichts­

tabellen über den Bestand und die Abfolge der in ihnen enthaltenen Konstitutionen bei 
Stürner, Die Konstitutionen S. 9-34 bzw. S. 123-132.

3) Die Siglen sind aufgelistet bei Stürner, Die Konstitutionen S. 144. 
4) Vgl. S. 571. 


